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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1963

Norm

StVO §13 Abs2 II

StVO §19 Abs5 BV

Rechtssatz

Auch nach gewissenhafter Überzeugung, ob der Gegenverkehr ein Linksabbiegen zuläßt, muß der Linksabbieger nicht

nur die Straße, in der er einbiegen will, sondern auch die Gegenfahrbahn, die er überquert, weiterhin beobachten.
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